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Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

GmbHG §15;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/03/0451 E 16. Oktober 2002 RS 1

Stammrechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (Hinweis auf das E vom 16. Oktober 2002, Zlen.

99/03/0201, 0202, und die dort zitierte Vorjudikatur), setzt die "Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses" im §

12 Abs. 1 AlVG jedenfalls voraus, dass der Vertrag und die beiderseitigen HauptpAichten aus dem

versicherungspAichtigen, anwartschaftsbegründenden Beschäftigungsverhältnis erloschen sind. Der Umstand allein,

dass das Anstellungsverhältnis eines Geschäftsführers bei Fortdauer seiner Organstellung endet, bedeutet noch

keinen Entfall der HauptleistungspAicht des Geschäftsführers, gleichgültig, ob er für seine Geschäftsführertätigkeit

weiterhin Entgelt erhält oder nicht. Auch auf die tatsächliche Tätigkeit nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses

kommt es nicht an.
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